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(
Erstellung der Bauteilspezifikation durch den Auftraggeber (PPCS)

(Der Auftraggeber macht die erforderlichen technischen Angaben und legt die Konstruktionsmaterialien fest.

Es wird davon ausgegangen, dass die statische Berechnung in diesem Fall durch den Auftraggeber erfolgt ist und den Bestimmungen des Landes entspricht, in welchem das Bauteil verwendet werden soll.

Diese Vorgehensweise entspricht der Herstellererklärung von Leistungsmerkmalen gemäß A.3.:  Verfahren 3a
(
Erstellung der Bauteilspezifikation durch den Hersteller (MPCS)

Der Hersteller erstellt die Bauteilspezifikation und legt die erforderlichen technischen Angaben und die Konstruktionsmaterialien fest.

Die Konformitätserklärung erfolgt wie folgt:


(
Möglichkeit 1: 

Der Hersteller gibt die Geometrie und die Materialeigenschaften des Bauteils an sowie alle sonstigen Angaben, die für eine statische Berechnung durch Dritte erforderlich sind.


Dies entspricht der Herstellererklärung von Leistungsmerkmalen gemäß Verfahren 1

(
Möglichkeit 2:

Der Hersteller gibt die Geometrie und die Materialeigenschaften des Bauteils an sowie die Tragfähigkeitsmerkmale, wie sie sich aus der Bemessung des Bauteils ergeben.

Der Hersteller ist für die Bemessung und Ausführung gemäß den gegebenen Entwurfsvorgaben verantwortlich. 

Gemäß Anhang ZA.3 ergibt sich das Verfahren:


( Verfahren 2:    
die Bemessung erfolgt nach Eurocode 

( Verfahren 3b:  
die Bemessung erfolgt nach anderen vom Auftraggeber festgelegten Vorgaben

CE-Kennzeichnung und Etikettierung erfolgt nach:

Verfahren 1:

gemäß DIN EN 1090-2 Anhang ZA.3.2

Verfahren 2:

gemäß DIN EN 1090-2 Anhang ZA.3.3

Verfahren 3a:

gemäß DIN EN 1090-2 Anhang ZA.3.4

Verfahren 3b:
gemäß DIN EN 1090-2 Anhang ZA.3.5
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